
Bestellungen von Unternehmern, juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechts oder eines öffentlich-rechtlichen Sonderver-
mögens (nachfolgend „Besteller" genannt) werden von uns
(nachfolgend „Lieferer" genannt) ausschließlich auf der Basis
der nachfolgenden Bedingungen, die auch auf alle künftigen
Geschäfte Anwendung finden, ohne dass hierauf noch einmal
gesondert verwiesen werden muss, abgewickelt. Gegenbestäti-
gungen des Bestellers unter Hinweis auf seine Bedingungen
wird hiermit widersprochen. Spätestens mit der Entgegennah-
me unserer Lieferung durch den Besteller gelten die nachfol-
genden Bedingungen als angenommen, selbst wenn der Bestel-
ler zuvor auf seine Bedingungen verwiesen hat.
Geschäftsbedingungen des Bestellers bedürfen zu ihrer Gel-
tung unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. Aus
der Ausführung eines erteilten Auftrages kann die Geltung an-
derslautender Bedingungen nicht abgeleitet werden.

Soweit sich nicht aus den nachfolgenden Bestimmungen Ab-
weichungen ergeben, gelten für die Rechtsbeziehungen zum
Besteller ausschließlich die gesetzlichen Bestimmungen.

Bei wirksamer Abwehrklausel gilt hinsichtlich des Eigentums-
vorbehalts des Lieferers die Regelung in Ziff. V. Nr. 6.

I. Allgemeines

1. Die Angebote des Lieferers sind freibleibend. Ein Vertrag
kommt – soweit sich aus dem Angebot des Lieferers nichts
anderes ergibt – mit der in Textform gehaltenen Auftrags-
bestätigung des Lieferers zustande.

2. Der Lieferer behält sich an Mustern, Kostenvoranschlägen,
Zeichnungen u. ä. Informationen körperlicher und unkör-
perlicher Art – auch in elektronischer Form – Eigentums-
und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich
gemacht werden.

3. Die in den Prospekten, Preislisten oder den zum Angebot
gehörenden Unterlagen enthaltenen Angaben und Lei-
stungsbeschreibungen des Lieferers sind branchenübliche

Näherungswerte, es sei denn, dass sie ausdrücklich als ver-
bindlich bezeichnet werden. Bestimmte Produkteigenschaf-
ten werden damit weder zugesichert noch garantiert.

4. Für die Auslegung von Handelsklauseln gelten die Inco-
terms 2000.

II. Preis und Zahlung

1. Die Preise gelten – soweit sich aus dem Vertrag nichts ande-
res ergibt - ab Werk ausschließlich Verpackung. Zu den
Preisen kommt die Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzli-
chen Höhe hinzu.

2. Ohne besondere Vereinbarung ist die Zahlung ohne jeden
Abzug zu leisten, und zwar:
1/3 Anzahlung nach Eingang der Auftragsbestätigung, 
1/3 sobald dem Besteller mitgeteilt ist, dass die Hauptteile
versandbereit sind, 
der Restbetrag nach Gefahrübergang und Stellung der End-
rechnung.

3. Das Recht, Zahlungen zurückzuhalten oder mit Gegenan-
sprüchen aufzurechnen, steht dem Besteller nur insoweit
zu, als seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräf-
tig festgestellt sind.

4. Ändern sich in der Zeit nach Vertragsabschluss bis zur Her-
stellung des bestellten Liefergegenstandes ohne Verschul-
den des Lieferers die von ihm zu entrichtenden Lohn-, Ma-
terial- und/oder Fertigungskosten, so dass die vom
Lieferer nachzuweisenden und nach handelsrechtlichen
Grundsätzen zu ermittelnden Herstellungskosten im Sinne
des § 255 HGB für den jeweils bestellten Liefergegenstand
um mehr als 20 % gegenüber dem Zeitpunkt des Vertrags-
abschlusses steigen, so ist der Lieferer berechtigt, den ver-
einbarten Preis für den betroffenen Liefergegenstand neu
festzusetzen, wobei durch die Anpassung höchstens die für
den betroffenen Liefergegenstand entstandenen Mehrko-
sten weitergegeben werden dürfen.

1

Back to INDEX

Allgemeine Lieferbedingungen 
der GEA Tuchenhagen GmbH 

(Stand 05/2003)



5. Der Besteller hat auf die Forderungen des Lieferers jeweils
innerhalb von sieben Kalendertagen nach Fälligkeit zu zah-
len.

III. Lieferzeit, Lieferverzögerung

1. Die Lieferzeit ergibt sich aus den Vereinbarungen der Ver-
tragsparteien. Ihre Einhaltung durch den Lieferer setzt vor-
aus, dass bei Vertragsabschluss alle kaufmännischen und
technischen Fragen zwischen den Vertragsparteien geklärt
sind und der Besteller auch nachfolgend alle ihm obliegen-
den Verpflichtungen, wie z. B. Beibringung der erforderli-
chen behördlichen Bescheinigungen oder Genehmigungen
oder die Leistung einer Anzahlung erfüllt hat. Ist dies nicht
der Fall, so verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Dies
gilt nicht, soweit der Lieferer die Verzögerung zu vertreten
hat.

2. Die Einhaltung der Lieferfrist steht unter dem Vorbehalt
richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung. Sich abzeich-
nende Verzögerungen teilt der Lieferer sobald als möglich
mit.

3. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand
bis zu ihrem Ablauf das Werk des Lieferers verlassen hat
oder die Versandbereitschaft gemeldet ist.

4. Kommt der Besteller im Rahmen anderer mit dem Lieferer
bestehender Vertragsverhältnisse in Zahlungsverzug, so
kann der Lieferer nach entsprechender Mitteilung an den
Besteller die Erfüllung weiterer Verpflichtungen aus diesem
Vertrag bis zum Erhalt der Zahlungen einstellen. Dies gilt
nicht für geringfügige Zahlungsrückstände des Bestellers.

5. Ist die Nichteinhaltung der Lieferzeit auf höhere Gewalt,
auf Arbeitskämpfe oder sonstige Ereignisse, die außerhalb
des Einflussbereiches des Lieferers liegen, zurückzuführen,
so verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Der Lieferer
wird dem Besteller den Beginn und das Ende derartiger
Umstände baldmöglichst mitteilen.

IV. Gefahrübergang, Abnahme

1. Soweit sich aus dem Vertrag nicht etwas anderes ergibt, ist
Lieferung „ab Werk“ vereinbart.

2. Werden vom Lieferer teilbare Leistungen geschuldet, so
sind Teilleistungen in zumutbarem Umfang zulässig und
können vom Lieferer gesondert in Rechnung gestellt wer-
den. Ein Zurückbehaltungsrecht wegen des noch nicht aus-
gelieferten Teiles der Bestellung kann dem Anspruch auf
Bezahlung einer dem Besteller zumutbaren Teilleistung
nicht entgegen gehalten werden.

3. Bedarf die Leistung des Lieferers nach den gesetzlichen

Vorschriften oder auf Grund einer ausdrücklich zu treffen-
den vertraglichen Vereinbarung einer Abnahme, so wird
hierfür folgendes vereinbart: Die Leistung des Lieferers gilt
spätestens als abgenommen, wenn und soweit
- die vom Lieferer hergestellten oder bearbeiteten Sachen

durch den Besteller nach der Ablieferung an einen Drit-
ten verkauft oder zur Nutzung überlassen werden, oder

- die vom Lieferer hergestellten oder bearbeiteten Sachen
mit Billigung des Bestellers verarbeitet oder mit anderen
Sachen vermischt oder verbunden werden, oder

- die vom Lieferer hergestellten oder bearbeiteten Sachen
über eine Erprobung hinaus entweder vom Besteller oder
von Dritten mit Billigung des Bestellers genutzt werden
oder

- die Leistung vom Abnehmer des Bestellers gegenüber
dem Besteller abgenommen wird.

Ein sich aus gesetzlichen Vorschriften oder individuellen
Absprachen ergebender früherer Abnahmetermin bleibt
unberührt.

V. Eigentumsvorbehalt

1. Lieferungen bleiben das Eigentum des Lieferers bis zur Be-
gleichung von sämtlichen Forderungen, die dem Lieferer
gegen den Besteller zustehen, gleich aus welchem Rechts-
grund sie entstanden sind. Bei laufender Rechnung gilt das
vorbehaltene Eigentum als Sicherung für die Saldoforde-
rung des Lieferers.

Die Liefergegenstände, an denen dem Lieferer Vorbehalts-
eigentum zusteht, dürfen nur im Rahmen eines ordnungs-
gemäßen Geschäftsgangs veräußert werden. Die Berechti-
gung zur Veräußerung erlischt bei Zahlungseinstellung
durch den Besteller. Dem Besteller ist es nicht gestattet, Vor-
behaltsware zu verpfänden oder zur Sicherheit zu übereig-
nen. Er ist verpflichtet, die Rechte des Lieferers beim kredi-
tierten Weiterverkauf der Vorbehaltsware zu wahren. Bei
Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Maßnahmen
durch Dritte ist der Lieferer unverzüglich zu benachrichti-
gen.

Der Besteller tritt schon jetzt alle Forderungen nebst hierfür
gewährter Sicherheiten an den Lieferer ab, die ihm aus dem
Weiterverkauf gegen seine Abnehmer erwachsen; er bleibt
jedoch bis auf Widerruf zur Einziehung der Forderung und
zur Verwertung der Sicherheiten auf eigene Kosten ermäch-
tigt. Die Abtretung nimmt der Lieferer hiermit an. Auf Ver-
langen hat der Besteller dem Lieferer die Schuldner der ab-
getretenen Forderungen, die hierfür gestellten Sicherheiten
sowie die Art und Höhe der Forderungen und der dafür
gewährten Sicherheiten zu benennen und dem Lieferer alle
zur Durchsetzung der Forderung erforderlichen Unterla-
gen auszuhändigen. Der Lieferer ist nach entsprechender
Vorankündigung gegenüber dem Besteller berechtigt, die
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Forderungsabtretung gegenüber dem Drittschuldner offen
zu legen.

2. Wird der Liefergegenstand zusammen mit einer anderen
Ware, die dem Lieferer nicht gehört, weiterverkauft, so gilt
die Forderung des Bestellers gegen seine Abnehmer in
Höhe des zwischen dem Lieferer und dem Besteller verein-
barten Preises als abgetreten.

3. Der Lieferer verpflichtet sich, auf Verlangen des Bestellers
die ihm zustehenden Sicherheiten insoweit freizugeben, als
deren Wert 110 % der zu sichernden Forderungen über-
steigt.

4. Der Besteller ist verpflichtet, die Vorbehaltsware für die
Zeit nach dem Gefahrübergang gegen die Gefahr des Un-
terganges, des Verlustes oder der Beschädigung durch Feu-
er, Wasser und Diebstahl zu versichern. Er ist ferner ver-
pflichtet, die Gefahr des Unterganges, des Verlustes und
der Beschädigung der Vorbehaltsware auf dem Transport-
wege zu versichern. Bei Verlust, Untergang oder Beschädi-
gung der Vorbehaltsware hat der Besteller den Lieferer un-
verzüglich zu informieren und ihm auf Verlangen
sämtliche die Vorbehaltsware betreffende Schadenunterla-
gen, insbesondere Schadengutachten, zur Verfügung zu
stellen, bestehende Versicherungen bekannt zu geben und
dem Lieferer nach seiner Wahl entweder den Versiche-
rungsschein oder aber einen vom Versicherer für die Vorbe-
haltswaren ausgestellten Sicherungsschein zur Verfügung
zu stellen. Aufschiebend bedingt auf den Zeitpunkt des
Unterganges, des Verlustes oder der Beschädigung des Lie-
fergegenstandes tritt der Besteller dadurch entstehende
Versicherungsansprüche sowie etwaige Ansprüche gegen
Schädiger in Höhe des Rechnungswertes der betroffenen
Vorbehaltsware an den Lieferer als Sicherheit für alle beste-
henden Verbindlichkeiten des Bestellers ab.

5. Die Verarbeitung oder Umbildung von Vorbehaltsware
wird durch den Besteller stets für den Lieferer vorgenom-
men. Insoweit gilt der Lieferer als Hersteller gemäß § 950
BGB. Bei Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung mit
anderen, dem Lieferer nicht gehörenden Waren durch den
Besteller steht dem Lieferer das Miteigentum an der neuen
Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der verarbeiteten
Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verarbei-
teten Ware zu. Der Besteller verwahrt die neue Sache, an
der Allein- oder Miteigentum entstanden ist, für den Liefe-
rer. Erfolgt die Vermischung oder Verbindung in der Weise,
dass eine Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen
ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller dem Lieferer an-
teilig in dem vorstehenden Umfang Miteigentum überträgt
und die Sache für den Lieferer verwahrt.

Für die durch Verarbeitung, Verbindung bzw. Vermischung
entstehenden Sachen, an denen der Lieferer Allein- oder

Miteigentum erwirbt, gelten im Übrigen die Regelungen
für Vorbehaltsware gemäß Ziff. V. Nr.1.-4. sinngemäß.

6. Sind diese Lieferbedingungen nicht wirksam vereinbart
worden, erfolgt die Übereignung der Ware jedenfalls unter
der aufschiebenden Bedingung der vollständigen Zahlung
des vereinbarten Preises.

VI. Mängelansprüche

11..  AAllllggeemmeeiinneess

1.1 Sind auf den Vertrag die Bestimmungen des § 377 HGB
bzw. der §§ 377, 381 HGB anwendbar (Kauf- und Werkliefe-
rungsverträge mit Kaufleuten i. S. der §§ 1 ff. HGB), so
wird für die dort bestimmten Rügefristen folgendes verein-
bart: Die bei einer Untersuchung des Liefergegenstandes
erkennbaren Mängel hat der Besteller dem Lieferer unver-
züglich, spätestens jedoch vier Werktage nach der Abliefe-
rung anzuzeigen. Verborgene Mängel sind dem Lieferer
unverzüglich nach Entdeckung, spätestens jedoch vier
Werktage nach der Entdeckung anzuzeigen. Die Mangelan-
zeige hat in Textform zu erfolgen. Im Übrigen richten sich
die Voraussetzungen und Folgen einer verspäteten Mängel-
rüge nach den gesetzlichen Bestimmungen (§ 377 HGB
bzw. §§ 377, 381 HGB).

1.2 Ist der Besteller kein Kaufmann, so gilt folgendes: Die An-
zeige von offensichtlichen Mängeln hat innerhalb von zwei
Wochen zu erfolgen. Die Frist beginnt bei Kauf- und Werk-
lieferungsverträgen mit der Ablieferung und bei Werkver-
trägen mit der Abnahme der geschuldeten Leistung. Es
genügt die rechtzeitige Absendung der Mängelanzeige, so-
fern diese dem Besteller innerhalb von vier Wochen nach
Ablieferung bzw. nach Abnahme der Leistung zugeht. Eine
nicht fristgerechte Anzeige von offensichtlichen Mängeln
führt zum Verlust der entsprechenden Mängelansprüche.
Dies gilt nicht, wenn und soweit 
- der Mangel vom Lieferer infolge Vorsatz, Arglist oder

grober Fahrlässigkeit zu vertreten ist;
- wenn wegen des Mangels vom Lieferer eine Garantie

übernommen wurde
- oder wenn und soweit der geltend gemachte Mangelan-

spruch auf der Verletzung der Lebens, des Körpers, der
Gesundheit oder der Freiheit eines Menschen beruht.

Ein Ausschluß der Mangelhaftung des Lieferers wegen der
Kenntnis oder einer grob fahrlässigen Unkenntnis des Be-
stellers von dem Mangel nach den gesetzlichen Bestim-
mungen, z.B. nach den §§ 640 Abs. 2 oder 442 BGB, bleibt-
durch die vorstehenden Bestimmungen unangetastet.
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22..  SSaacchhmmäännggeell

2.1 Für Mängel des Liefergegenstandes leistet der Lieferer
Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.
Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller die wei-
tergehenden gesetzlichen Rechte geltend machen, wobei
Schadensersatzansprüche abschließend in Ziff. VII. geregelt
sind.

2.2 Im Falle der Nacherfüllung trägt der Lieferer die zum
Zweck der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendun-
gen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materi-
alkosten. Dies gilt nicht, wenn die Aufwendungen sich er-
höhen, weil die gekaufte Sache nach der Lieferung an einen
anderen Ort als den Wohnsitz oder die gewerbliche Nieder-
lassung des Empfängers verbracht worden ist, es sei denn,
das Verbringen entspricht dem bestimmungsgemäßen Ge-
brauch der Sache.

2.3 Der Besteller hat dem Lieferer im Falle der Nacherfüllung
die erforderliche Zeit und Gelegenheit zur Vornahme aller
notwendig erscheinenden Nacherfüllungsleistungen zu ge-
ben; wird dem Lieferer die erforderliche Zeit und Gelegen-
heit nicht gegeben, haftet er nicht für die daraus entstehen-
den Folgen.

2.4 Die bloße Erbringung von Nacherfüllungsleistungen durch
den Lieferer stellt unabhängig vom Umfang der Nacherfül-
lungsleistung kein Anerkenntnis des vom Besteller behaup-
teten Mangels dar. Zur Abgabe eines Anerkenntnisses sind
ausschließlich die gesetzlichen Vertreter des Lieferers sowie
dessen Prokuristen befugt.

2.5 Soweit sich Beanstandungen ohne Verschulden des Liefer-
ers als unberechtigt herausstellen, ist der Besteller ver-
pflichtet, dem Lieferer die zum Zwecke der vermeintlichen
Nacherfüllung aufgewendeten Kosten, die der Lieferer
nach den Angaben des Bestellers für erforderlich halten
durfte, zu ersetzen. Für den Preis für Arbeit und Material
gelten die im Zeitpunkt der Aufwendung gültigen Listen-
preise des Lieferers.

2.6 Mängelansprüche bestehen nicht für Fehler, die durch ei-
nen der nachfolgenden Umstände verursacht wurden:
- ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte

Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller oder
Dritte,

- natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Be-
handlung, nicht ordnungsgemäße Wartung, ungeeignete
Betriebsmittel,

- mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund, chemi-
sche, elektrochemische oder elektrische Einflüsse, sofern
sie nicht vom Lieferer verursacht sind.

2.7 Bessert der Besteller oder ein Dritter unsachgemäß nach,
besteht keine Haftung des Lieferers für die daraus entste-
henden Folgen. Gleiches gilt für ohne vorherige Zustim-
mung des Lieferers vorgenommene Änderungen des Lie-
fergegenstandes.

33..  RReecchhttssmmäännggeell

3.1 Die Verantwortung des Lieferers für die Freiheit des Liefer-
gegenstandes von gewerblichen Schutzrechten oder Urhe-
berrechten Dritter erstreckt sich auf das Gebiet der Bundes-
republik Deutschland sowie auf das Sitzland des Bestellers.
Auf andere Länder, insbesondere das Land der endgültigen
Verbringung des Liefergegenstandes, bezieht sich die Ver-
antwortung des Lieferers nur, wenn dieses Land dem Liefe-
rer vor Abschluss des Vertrages mitgeteilt wurde.

3.2 Führt die Benutzung des Liefergegenstandes zu einer Ver-
letzung von gewerblichen Schutzrechten oder Urheberrech-
ten , für die der Lieferer gemäß Ziff. VI. Nr. 3.1 einzustehen
hat, wird der Lieferer auf seine Kosten dem Besteller das
Recht zum weiteren Gebrauch verschaffen oder den Liefer-
gegenstand in für den Besteller zumutbarer Weise derart
modifizieren, dass die Schutzrechtsverletzung nicht mehr
besteht. Ist dies zu wirtschaftlich angemessenen Bedingun-
gen oder in angemessener Frist nicht möglich oder schlägt
eine Nacherfüllung fehl, ist der Besteller nach seiner Wahl
zum Rücktritt vom Vertrag oder zur Minderung berechtigt.

Darüber hinaus wird der Lieferer den Besteller von unbe-
strittenen oder rechtskräftig festgestellten Ansprüchen der
betreffenden Schutzrechtsinhaber freistellen.

3.3 Die vorstehenden Verpflichtungen in Nr. 3.2 bestehen vor-
behaltlich der Regelung in Nr. 3.4 nur, wenn 
- der Besteller den Lieferer unverzüglich von geltend ge-

machten Schutz- oder Urheberrechtsverletzungen unter-
richtet,

- der Besteller den Lieferer in dem ihm zumutbaren Um-
fang bei der Abwehr der geltend gemachten Ansprüche
unterstützt bzw. dem Lieferer die Durchführung der Mo-
difizierungsmaßnahmen gemäß Nr. 3.2 ermöglicht,

- dem Lieferer auf eigene Kosten alle Abwehrmaßnahmen
einschließlich außergerichtlicher Regelungen vorbehalten
bleiben,

- der Rechtsmangel nicht auf einer Anweisung des Bestel-
lers beruht und

- die Rechtsverletzung nicht dadurch verursacht wurde,
dass der Besteller den Liefergegenstand eigenmächtig
geändert oder in einer nicht vertragsgemäßen Weise ver-
wendet hat.

3.4 Abweichend von den vorstehenden Beschränkungen in Nr.
3.2 und 3.3 bleibt es bei den gesetzlichen Bestimmungen,
- wenn und soweit der Anspruch des Bestellers gegen den
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Lieferer auf dem § 478, BGB oder den §§ 651, 478 BGB be-
ruht, oder

- wenn der Lieferer die Schutz- oder Urheberrechtsverlet-
zung in Folge von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit zu
vertreten hat, oder

- wenn für die Freiheit des Liefergegenstandes von fremden
Schutz- oder Urheberrechten eine Garantie abgegeben
wurde oder

- wenn ein auf Grund einer Schutz- oder Urheberrechtsver-
letzung geltend gemachter Schadenersatzanspruch auf
der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit
oder der Freiheit eines Menschen beruht.

44..  GGaarraannttiieezzuussaaggeenn

Zur Abgabe von Garantiezusagen sind ausschließlich die
gesetzlichen Vertreter des Lieferers sowie dessen Prokuri-
sten befugt.

VII. Haftung / Schadensersatz

1. Der Lieferer haftet nach Maßgabe der gesetzlichen Bestim-
mungen unbeschränkt für vorsätzliche oder grob fahrlässi-
ge Pflichtverletzungen seiner gesetzlichen Vertreter und /
oder Erfüllungsgehilfen.

2. Für auf einfacher Fahrlässigkeit beruhende Pflichtverlet-
zungen der gesetzlichen Vertreter und/oder Erfüllungsge-
hilfen des Lieferers beschränkt sich die Haftung auf den
Schaden, den der Lieferer bei Vertragsabschluss vorausge-
sehen hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, die
er zu diesem Zeitpunkt kannte oder kennen musste, hätte
voraussehen müssen.

Wenn und soweit der Besteller für Schäden, für die der Lie-
ferer infolge einfacher Fahrlässigkeit seiner gesetzlichen
Vertreter und / oder Erfüllungsgehilfen haftet, Versiche-
rungsleistungen durch eine eigene oder zu seinen Gunsten
abgeschlossene Schadenversicherung (z.B. eine Haftpflicht-
versicherung, eine Kasko-, eine Transport-, eine Feuer-,
oder eine Betriebsunterbrechungsversicherung) endgültig
erlangt, beschränkt sich die Haftung des Lieferers insoweit
auf die Nachteile, die dem Besteller durch die Inan-
spruchnahme dieser Versicherung entstehen, wie z.B. höhe-
re Versicherungsprämien. Die Haftung für Schäden, die auf
mit einfacher Fahrlässigkeit begangenen Pflichtverletzun-
gen des Lieferers beruhen und die dem Besteller von einer
bestehenden Schadenversicherung endgültig ersetzt wer-
den, ist ausgeschlossen.

Die Haftung des Lieferers für durch einfache Fahrlässigkeit
seiner gesetzlichen Vertreter und / oder Erfüllungsgehilfen
verursachte Schäden ist unter Berücksichtigung der vorste-
henden Beschränkungen der Höhe nach je Pflichtverstoß
auf einen Betrag von maximal 250.000,00 1 beschränkt.

3. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkun-
gen gelten nicht, 
- wenn und soweit die Haftung des Lieferers auf der Verlet-

zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit eines
Menschen beruht, 

- in den Fällen einer Haftung auf Grund der Bestimmungen
des Produkthaftungsgesetzes oder

- wenn und soweit die Haftung des Lieferers auf Garantie-
zusagen beruht, die nach ihrem Inhalt bezwecken, den Be-
steller gerade gegen den eingetretenen Schaden abzusi-
chern.

4. Die Regeln der Beweislast bleiben von den Bestimmungen
in Ziff. VII Nr. 1-3 unberührt.

VIII. Verjährung

1. Mängelansprüche verjähren in einem Jahr. Mängelan-
sprüche bei einem Bauwerk und bei einer Sache, die ent-
sprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bau-
werk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit
verursacht hat, verjähren davon abweichend in fünf Jahren.

2. Sonstige vertragliche Ansprüche des Bestellers wegen
Pflichtverletzungen des Lieferers und alle außervertragli-
chen Ansprüche des Bestellers verjähren in 18 Monaten.

3. Abweichend von vorstehenden Regelungen gelten die ge-
setzlichen Verjährungsfristen,
- wenn und soweit der Anspruch des Bestellers gegen den

Lieferer auf dem § 478 BGB oder den §§ 651, 478 BGB be-
ruht,

- wenn und soweit der Anspruch des Bestellers auf vorsätz-
lichem, arglistigem oder grob fahrlässigem Verhalten des
Lieferers oder seiner Erfüllungsgehilfen beruht,

- wenn und soweit der gegen den Lieferer gerichtete An-
spruch des Bestellers auf der Verletzung des Lebens, der
Gesundheit, des Körpers oder der Freiheit eines Men-
schen beruht,

- wenn und soweit der Besteller Ansprüche aus dem Pro-
dukthaftungsgesetz gegen den Lieferer geltend macht,

- wenn und soweit Mängelansprüche auf einem dinglichen
Recht eines Dritten, auf Grund dessen die Herausgabe der
Kaufsache verlangt werden kann, beruhen, oder

- wenn und soweit Mängelansprüche in einem sonstigen
Recht, das im Grundbuch eingetragen ist, beruhen.

Die Bestimmungen in Ziff. VIII. Nr. 1 und Nr. 2 gelten fer-
ner nicht, wenn der geltend gemachte Anspruch auf einer
vom Lieferer abgegebenen Garantie im Sinne des § 443 BGB
beruht. Insoweit gelangen ausschließlich die nachfolgen-
den Bestimmungen in Ziff. VIII. Nr. 4 zur Anwendung.

4. Die Verjährung von Ansprüchen, die auf einer abgegebenen
Garantie beruhen, beginnt mit der Ablieferung der Liefer-
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sache oder deren Abnahme, sofern diese gesetzlich vorge-
sehen ist. Der Beginn der Verjährung in den Fällen der Arg-
list richtet sich nach § 438 Abs. 3 BGB. Die Verjährungsfri-
sten für Ansprüche, die auf einer abgegebenen Garantie
beruhen, richten sich nach § 438 BGB, es sei denn, aus dem
Inhalt der Garantie ergibt sich eine kürzere Verjährungs-
frist.

5. Die Bestimmungen der §§ 196, 197, 479 BGB sowie die Re-
geln der Beweislast bleiben von den vorstehenden Regelun-
gen in Ziff. VIII Nr. 1-4 unberührt.

IX. Softwarenutzung

Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem Be-
steller ein nicht ausschließliches Recht eingeräumt, die geliefer-
te Software einschließlich ihrer Dokumentationen zu nutzen.
Sie wird zur Verwendung auf dem dafür bestimmten Lieferge-
genstand überlassen. Eine Nutzung der Software auf mehr als
einem System ist untersagt.

Der Besteller darf die Software nur im gesetzlich zulässigen
Umfang (§§ 69 a ff. UrhG) vervielfältigen, überarbeiten, über-
setzen oder von dem Objektcode in den Quellcode umwan-
deln. Der Besteller verpflichtet sich, Herstellerangaben – insbe-
sondere Copyright-Vermerke – nicht zu entfernen oder ohne
vorherige ausdrückliche Zustimmung des Lieferers zu verän-
dern.

Alle sonstigen Rechte an der Software und den Dokumentatio-
nen einschließlich der Kopien bleiben beim Lieferer bzw. beim
Softwarelieferanten. Die Vergabe von Unterlizenzen ist nicht
zulässig.

X. Anwendbares Recht, Gerichtsstand

1. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Lieferer und
dem Besteller gilt ausschließlich das für die Rechtsbezie-
hungen inländischer Parteien untereinander maßgebliche
Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Vorschriften
des Wiener-UN-Übereinkommens vom 11.04.1980 über Ver-
träge über den Internationalen Warenkauf finden keine An-
wendung.

2. Ist der Besteller Kaufmann, juristische Person des öffentli-
chen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermö-
gen, ist das für den Sitz des Lieferers zuständige Gericht
ausschließlicher Gerichtsstand. Der Lieferer ist jedoch be-
rechtigt, den Besteller auch an seinem allgemeinen Ge-
richtsstand zu verklagen.

3. Im Fall der Unwirksamkeit einer oder mehrerer Regelun-
gen des Vertrages zwischen Besteller und Lieferer bleiben
die übrigen Regelungen dieses Vertrages wirksam. An Stel-
le einer unwirksamen Regelung wird eine wirksame Rege-
lung vereinbart, die dem wirtschaftlichen Sinn nach der un-
wirksamen Regelung am nächsten kommt.
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